
Zeitschrift: Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1884)

Rubrik: Bericht zum Kommissionsantrag betreffend die Feststellung der
Gruppen für den Fall einer gruppenweisen Volksabstimmung über den
Verfassungsentwurf

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


594

IZeiioiit
sum

XommissionZanti-sg bki^effenä äie feststsllung ciei' Ki-uppen iü»' äen k^all einei'

gruppenwkisen Volksskstimmung übe,' lien Vei'fseeungsentwui'f.

Die erste Trupps (Ktaatsgrundlagen, Ossets-
gebung und Volksvertretung, Levision der Verfassung)

nmkasst dis Organisation und die kompetenssn
der obersten Ltnatsgewslt: die Vorsobriften über
Ktiinmreobt unà IVäblbarkeit, Organisation unà Dm-
fang àes Vorseblagsrevbts àer Ktimmbereebtigten
(Initiative) unà àer Volksabstimmung (Lelerendum),
Organisation àes Orossen Latbes unà seine kom-
petensen, sowie àie Vorsebritten über Levision àer
Verfassung, als àes obersten Oesetses. Diese Vor-
sebrikten sieben unter sieb im Ausammenbang unà
beàingen sieb gegenseitig; àagegen sollte àie Vabl
àes Legierungsratbes (Vrt. 8) beim Vbsobnitt àes
Legierungsratbes festgesetst, also in àie Zweite Oruppe
binübergenommen werden, àa àie VfabI einer Le-
bôràs sur Organisation àerselben im weitsrn Kinne
àes IVortes gebort unà àaber logiseb riobtiger auob
àaselbst normirt werden sollte, wie (lies sobon in
àer gegenwärtigen Verfassung àer kail ist. Die
>Vabl àer Ktänderätbe àagegen gebort in àie erste
Oruppe: entweder dabin, wo sie )etst stellt (Vrt. 8
Ziffer 2), falls die Volkswabl in der sweiten Le-
ratbung festgebalten wird, oder unter die Kompetenzen

des Orossen Latbss (Vrt. 9), wenn der Vntrag
der Vorberatbungskommission (>Vabl dureb den Oros-
sen Latb) angenommen werden sollte.

Die Zweite Oruppe (Verwaltung und Leebtsptlege)
umfasst die der obersten Ktaatsgewalt untsrgeord-
nete, wenn aueb von ibr getrennte administrative
und riebterlivbs Oswalt. Diese swei Vbsobnitte ge-
boren susammsn, weil die Verwaltung und dustis
vielfaobe Lerübrungspunkte kaben und in Vrt. 47
des Vbsvllnittes «Leebtsptlege» Vsrwaltungsgeriebte
in Vussiebt genommen sind, die voranssiebtlieb aus
Verwaltung«- und Oerivbtsbeamten Zusammengesetzt
werden und deren Organisation und kompetenssn
niebt ebne Lerüoksiebtigung der Lestimmungen über
die Verwaltung und die Leobtsptlegs festzustellen sind.

bliebt in diese Oruppe einbegriffen bat die kom-
mission den Vbsebnitt über die Oemeinden, obsebon

derselbe naeb dem Vorbild der Mrober-Verfassung
in unserem kntwurk eine Ilntsrabtbeilung des Vb-
sebnittes « Vollsisbung und Verwaltung» bildet.

Diese Anordnung sollte geändert werden, die
Vorsebritten über die Oemeinden sollten wie in der
gegenwätigen Verfassung einen besondern Vbsebnitt
bilden, da deren Organisation mit den staatlieben
Verwaltungsbebörden (Legieruugsratb und Legie-
ruugsstattbalter) niebts su tbun liat. Die Kommission
bat denn aueb den Vbsobnitt betreffend die Oe-
meinden in die dritte Oruppe eingereibt.

Die dritte Oruppe (Oemeinden und Vrmenptloge)
umkasst zwei Vbsebnitte, die, wie die bisberigen
Verbandlungen geseigt baben, so sebr mit einander
vertloebten sind, dass sie als besondere Oruppe su-
sammen sur Vbstimmung gelangen müssen.

Die vierte Oruppe (Kvbuls und kirebö) reobt-
fertigt sieb gleivbtalls von selbst: beide Vbsebnitte
besoblagen die idealen Interessen des Volkes und
es liegt im Interesse von Kobule und kirobs, dass
deren Oebiste, die sieb vieltaob bsrübren, genau
bestimmt und abgsgrenst werden.

Die tünttö Oruppe endlieb (Vllgemeine Orundsätse,
Oewäbrleistungen und Volks- und Ktaatswirtbsebatt)
vereinigt versvbiedenartige Vbsebnitte, welobe auob
getrennt sur Vbstimmung gebraobt werden könnten.
Vllsin die Kommission ging von der Vnsivbt aus,
dass eine kbeilung bier niolit am Llatss wäre. Der
ganse Vbsebnitt umfasst nämliob die versebiedenen
Oewäbrleistungen und msistentbeils solebe Lostulate,
deren Vustubrung erst Vulgabe der Oesetsgebung
sein wird, ^u diesen Lostulaten geboren namentliob
die Vorsebritten über Volks- und Ktaatswirtbsebat't.

kragen liesse sieb allerdings, ob niebt der Vb-
sebnitt « Vllgemeine Orundsätss » in die erste Oruppe
einsureiben wäre, und es ist dieser Oedanke aueb
von einem Klitglied der Kommission angeregt worden.
V^enn die Kommission vorläufig diesem Oedanken
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keine Dolge gegeben bat, gssobab es, um nivbt die
Anordnung ties Entwurfes stören und die erste
Druppe allsiu sebr ^u belasten. Da jedovb in dem
Vbsebnitt « Allgemeine Drundsâàe - im Dntwurfe
nur wenige und nivbt ernstlioii angetoobtene Vende-
runden getroffen worden sind, so bätte der Unter-
^eivbnete persönliob kein Ledenkeu, wenn es ge-
wünsvlit würde, einer Verlegung dieses ^.bsebnittes
in die erste Dru^pe Zuzustimmen.

Lei .jeder Druppe sind die Lestimmungen der
gegenwärtigen Verfassung angegeben, weieüe im
Dalle der ànabme aufgeboben sind. Ds ist dies
nothwendig tür den Vail, dass nieüt Druppen
angenommen werden sollten.

blatürlivb müsste in den Debergangsbestimmungen
auvü gesagt sein, dass die mit den angenommenen
Verfassungsbestimmungen im Midersxruvb stellenden
Dssàe, Dekrete und Verordnungen aufgeboben

sind; oü aber auvü, wie in der üesteüenden Ver-
kassung, ausdrüvklivü bestimmt werden müsse, dass
diejenigen Drlasse, weieüe mit den Lestimmungen
der Verfassung »îiâ im >Viderspruvb steüen, üis ^u
iürer Vufbebung oder Vbänderung in Draft ver-
bleiben, ist fraglivü. Der Dnter/eivbnets üäit eins
soleüe Lestimmung für überflüssig, weil selüstver-
stündlich.

üleuwablen müssten vorgesvürieüon werden:
1. für den Drossen Ratü im Dalle der Vunaüms

der ersten Druppe, und
2. für den Regierungsratü im Dalle der Vnnaüme

der Zweiten Dru^^e.

im September 1884.

lî.
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